
Satzung der Gemeinde Bergrheinfeld zur 

 

1 . Ä n d e r u n g  
 

der Grünanlagen- und Spielplatzsatzung 

der Gemeinde Bergrheinfeld  

vom 12.04.2011 

 

Die Gemeinde Bergrheinfeld erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und 

Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt 

geändert durch § 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400) in der derzeit 

geltenden Fassung folgende 

 

Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Grünanlagen- und Spielplatzsatzung der Gemeinde Bergrheinfeld vom 

12.04.2011 wird wie folgt geändert: 

 

§ 5 Abs. 3 Nr. 3 erhält folgenden Wortlaut: 

das Freilaufen- und Badenlassen aller Hunde und sonstiger Tiere und das Mitbringen 

von Tieren auf Kinderspielplätze. Das Mitführen von Hunden im Bereich der 

Liegewiese des Taschsees ist ebenso verboten.  

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bergrheinfeld, 06.08.2014 
 
gez. Neubert, 1. Bürgermeister 

 


